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NACHRICHTEN

CAREkonkret // S

Rechnung^;

Mahnung^

MltgcctnrichtUnjjcn dürfen Ktiicn M»hnp«uaeh«lc In B«hnung stellen

Mahngebühren als Druckmittel
Nicht selten kommt es vor, dass Kostenträger Rechnungen nur verzögert begleichen.
Klaglos hinnehmen müssen Pflegeeinrichtungen das nicht. Sie dürfen Kassen eine
Mahn pauschale von 40 Eure in Rechnung stellen.

VDNTIMUNCEE

Hannover // Immei wieder kommt

n dazu, dass Kortenttäger die B£.
gleichung der ihnen von Pflegerin.
richtungen für die Versoigung ihrei
Veisidierten oidnungtgemäß in
ledinung gertellten BettSge ohne
nachvollziehbaie Begründung ver-
tögem. Meistens liegen die Giünde
füi unberechtigte Zahlung sverwei-
gerungen im Eürfliusberetch dei
Kassen, weil beispielsweise vertrag-
liche Änderungen mtem nicht um-
gesetzt oder dem eigenen Abiech-
nungsdiensürirter nicht mitgeteilt
wurden-

Ander» als die Kranken, und

Pflegekassen, die sich oft pcrsonelt
und technisch bestens ausgestat-
tete (beitragsfinanziertc) AbreA-
nungs Zentren ieirten, verfügen
Pflegeemrichtungen üi ailei Eegd
nidrt über primär oder ausschließ-
hch für das Mahnwesen zuständige
Mitarbeiter in ausreichender Zahl.

Zahlungsverweigerungen müssen

somil von den in erster Unie für an-

dere Angelegenheiten zuständigen
Mitatbeltem gewissermaßen miter-
ledigt werden. Mahnungen führen
zu Mehrajbeit und Mchrlcosten. die
mit da ohnehin oft viel zu niedri.

gen - bestenfaJls kostendectenden
- Vergütung nicht refinanziert wet-
den können-

Die seit jeher bestehende Mög-
lichkeit, den Kassen bei Verzug
Vuiugaiinsen in Höhe von aktueli
g PTozentpuntten über dem Basis-
ziiusatz (aktuell 8,17 Prozent) in
Rechnung zu Etellen, kompensiert
ailenfalls den verzögerten Zah-
lung*eingang. stellt jedoch keine
Entschädigung für den mit den zu-
sätzlichen Ma&nahmen verbünde.
nen Aufwand dai.

Der GeEetzgeber hart im lahi
2014 eine euiopaiechäidie Vorga-
be umgesetzt, die im Jaht 2016 voll
wirksam wird. FTivatpersonen und
Filmen sind danach berechtigt, ge-
wcrblich oder selbständig beruflid)
taugen Unternehmen im Falle des

Zahlung Everzugs eine Mahnpau-
schale von 40 Euio in Rechnung zu
stellen. Entsprechende Anspi üchE

bestehen auch im Verhältnis von

Pfleeeeimlchtungen und ICranten-
und Pflegdcassen, da die die Ver-
zugs pauschale fegelnde Norm des
( 288 Abs. 5 BGB über ( 69 SGB V
bzw. ^ 61 S. a SGB X auch In den

öffentlich-rechtlichen Vertragsvet-
hältnissen gegenüber Kranken- und
Pflegekassen gilt

Zu beachten ist. da es sich bei

den Vertragen um sogenannte Dau-
erschuldverhälbüste handdt. IE.

diglich, dass die Verzugipauschalc
bis zum 50. Juni 2016 nur im Eah.
men von Vertiagsverhältiussen be.
ansprudit werden kann, die nach
dem 28. Juli 2014 begründet oder
ziunuidest verändert worden »ind.

Für Verträge, die im Zeitraum vom
i6. März 2013 bis zum 28. Juli 2014
abgeiddoä»cn woiden sind, kann
die PausAaie nur erhoben weiden,

wenn die Zahlungsverweigemng in
Zusammenhang mit einei ab dem

i. Juli ;oi6 eibiadilen Leistung der
PflegEEinrichtung rteht Alle Pflege-
emrichtungen soltten somit prüfen,
ob es Verträge mit den Kassen gibt,
die seit dem 16. Märe 2013 imveiän-
dert sind. In diesem FaU empfiehlt es
sich, bis zum 30. Juni zoi6 eine (auf-
grund der Kostensteigerungen si-
dierlich ohnehin gebotene) Anpas-
sung dieser Verträge zu initiieren,

Nebenwirkung: Auch in diesen
Fällen kann bei dei Nichtbeglei-
chung von Eediniuigen für lEistun-
gen, die ab dem l. Juli 2016 erbracht
werden, die Mahnpausdiale ver.
langt weiden. In Vertragsverhäftnis-
scn, die nach dem >6. März 2013 be-
gründet worden nnd, besteht dieses
Recht-für ab demi. Juli 20i6erbrach-

te Lei shmgen, ohne dass es writerer
Vertragsänderungen bedarf- Für alle
»onrtigen Leistungen, die in nach
dem 28. Juli 2014 begründeten bzw.
veränderten VertTag^verhättnis-
sen erbracht worden sind, kann die

Mahnpausrfialf bereits jetzt ohne
Einschränkungen Erhoben werden.
Zusammen grfasst gih »omit für die
Ertiebung der Mahnpauschate fot-
gendes:
. Vertrag vor dem 16. Man 2013

abgeachloaaen und teitdem un-
verändert- Kein Arupnich auf
Mahnpauschale

. Vertrag ab dem 29. Juli 3014
abgeschlossen: Anspruch auf
Mahnpauschale

. Vertrag zwischen 16. Man 3013
und 28. Juli 1014 abgesdikissen:
Anspruch auf Mahnpauschale
wenn diese in Bezug auf nach
dem i. Juli 1016 erbrachte Leu-

tung geltend geinadrt wüd
Die Pflegeeinrichhmgen können
somit ab Verzugsdnhrttt nidit nui
Venugszinsen in oben angegebener
Hohe, sondern auch die Zahlung zu-
sätdicher 40 Euro verlangen. Wenn
sich die Zahl der Pflegeeinridrtun-
gen, die von diesem Redrt Gebrauch
machen, erhöht, durfte der Druck

auf die Kasten steigen, Zahhjngs-
veizögeiungen auszusdiiießen bzw.
zumindest deutlich zu teduzieren.
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